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Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU) und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (U) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Die deutschen Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickeln-
der radioaktiver Abfälle sehen die Möglichkeit der Rückholung von eingelager-
ten Abfallbehältern während der Betriebsphase eines Endlagers vor. Der Bun-
desrat bittet die Bundesregierung, darauf zu achten, dass die vorgeschlagene 
Richtlinie dieser Option nicht entgegensteht. 
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2. Die nationalen Programme (Artikel 14) sollen unter anderem Konzepte, Pläne 
und technische Lösungen von der Entstehung bis zur Endlagerung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle umfassen. Es werden allerdings keine 
Zeitangaben zu deren Realisierung verlangt. Der Bundesrat spricht sich dafür 
aus, dass die Entsorgung radioaktiver Abfälle in Verantwortung für kommende 
Generationen zügig [von unserer Generation als Nutznießer der Stromerzeu-
gung aus Kernenergie] gelöst werden muss. [Er bittet daher die Bundesregie-
rung darauf hinzuwirken, dass als zusätzlicher Bestandteil der  nationalen Pro-
gramme von den Mitgliedstaaten ein Zeitrahmen für die Umsetzung der gefor-
derten Konzepte, Pläne und technischen Lösungen vorzulegen ist.] 
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4. Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik, 

der Gesundheitsausschuss, 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-
nis zu nehmen. 


